
Schul- und Hygieneregeln ab dem 27.08.20 unter Berücksichtigung des 

aktuellen Rahmenhygieneplanes des Kultusministeriums an der Schule am 

Sandberg für Eltern und Besucher 

 

1. Das Betreten der Räumlichkeiten der Schule am Sandberg ist nur im 

Ausnahmefall zulässig und nur dann, wenn Sie keinerlei 

Krankheitssymptome aufweisen. 

 

2. Dann ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes erforderlich, sowie die 

Handreinigung durch Waschen oder Desinfektion nach Betreten der 

Schule. Dies kann im Sekretariat durchgeführt werden. 

 

3. Während des gesamten Besuchs der Schule ist ein Mindestabstand von 

1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, sowie die allgemeinen 

Hygienehinweise im Eingangsbereich zu beachten. 

 

4. Ihr Name, Ihre Anschrift sowie der Tag und die Dauer Ihres Aufenthaltes 

müssen im Büro dokumentiert werden. 

 

5. Sollten Sie ein Gespräch mit den Mitarbeitern dieser Schule wünschen, 

nehmen Sie bitte telefonisch oder per Mail Kontakt auf. 

 

Die Schulleitung 

 

  



Verhalten im Krankheitsfall Ihres Kindes: 

 

1. Wenn ihr Kind leichte Erkältungssymptome wie leichter Husten und Niesen 

(auch allergiebedingt) ohne Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens 

aufweist, darf es die Schule besuchen. 

 

2. Sollten sich stärkeres Husten, Halsschmerzen oder erhöhte Temperatur 

bemerkbar machen, darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen, bis es 48 

Stunden ohne Symptome ist, wenn kein wissentlicher Kontakt zu Covid-19 

Erkrankungen bekannt ist. 

 

3. Bei schwerer Symptomatik, wie Fieber ab 38,5 Grad, akutem unerwartet 

auftretendem Infekt mit deutlicher körperlicher Beeinträchtigung oder 

anhaltendem Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ein 

Arzt aufgesucht werden. 

 

4. Sollten Fieber oder ernsthafte Krankheitssymptome während des 

Unterrichts oder der Betreuung auftreten, wird die betreffende Person 

nach Hause geschickt oder bis zur Abholung in einem separaten Raum 

isoliert. Die Mund-Nasenbedeckung sollte dann während dieser Zeit und 

auf dem Nachhauseweg getragen werden. Eine Abklärung der 

Symptome durch einen Arzt sollte vorgenommen werden. Hier sollte 

zunächst telefonisch Kontakt zum Arzt aufgenommen werden und die 

Praxis nicht ohne vorherige Anmeldung aufgesucht werden. 

 

 

 


